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Weitere Anmerkungen zu der Konsultation der BaFin-Merkblätter zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern, Verwal-

tungs-/Aufsichtsorganen und Schlüsselfunktionen 
 

I. Übergreifende Anmerkungen zu den Merkblättern: 

 

 
Fundstelle 

 

 
Thema 

 
Anmerkung 

Einleitung Hinweis auf zu beachtende 
Bestimmungen 

Zur Übersichtlichkeit / Rechtsklarheit würde es beitragen, wenn in den Merkblättern nicht auf eine Viel-
zahl weiterer zu beachtender Bestimmungen verwiesen würde. Es wäre weiterhin wünschenswert, wenn 
in den Merkblättern die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit 
abschließend zusammengefasst würden. 

Einleitung Zeitliche Anwendbarkeit und 
Hinweise auf Vorversionen der 
Merkblätter 

Die zeitliche Anwendbarkeit der Merkblätter und etwaige Übergangsregeln sollten dargelegt werden. 
Neben den Hinweisen auf die Merkblätter vom 3.12.2012 und 20.2.2013 sollte das Verhältnis zu weite-
ren Verlautbarungen der BaFin dargestellt werden, bspw. Merkblatt zu Geschäftsleiter-
Mehrfachmandaten, Auslegungsentscheidung zur Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit 
vom 30.12.2015. 

Einleitung Geltung DVO Es sollte klargestellt werden, dass die Vorgaben der DVO nicht für Versicherungs-Holdinggesellschaften 
gelten. 

I.1. Anzeigepflicht des Unterneh-
mens 

Die Anzeigen und beizufügende Unterlagen sind durch das Unternehmen einzureichen. Eine Einreichung 
des Behördenführungszeugnisses durch das Unternehmen ist technisch jedoch nicht möglich. Es sollte 
klargestellt werden, dass für das Behördenführungszeugnis keine Einreichungspflicht durch das Unter-
nehmen besteht, sondern allenfalls eine Pflicht zur Hinwirkung auf die Beantragung durch die betreffen-
de Person.  

I. 1. Unterlagen in englischer Spra-
che 

Auf diese Anforderung sollte generell aus Effizienz- und Kostengründen verzichtet werden. Viele Verträ-
ge werden heutzutage ohnehin nur auf Englisch geschlossen. 

I. 2. Rechtsgrundlagen Der Verweis auf § 47 Nr. 1 VAG fehlt und sollte ergänzt werden. 

I.3.c. (1) Lebenslauf Im Lebenslauf sind die Namen aller Unternehmen anzugeben, für die die Person tätig gewesen ist. Um 
den Lebenslauf nicht unnötig aufzublähen, sollte hier eine Einschränkung auf für die Tätigkeit relevante 
Unternehmen bzw. Vortätigkeiten gemacht werden. Alleine eine Beschränkung auf die „Stationen des 
Berufslebens“ reicht hierfür nicht aus. Die Angaben sollten auf den konkreten Fall zugeschnitten sein 
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(beispielsweise sollte es bei einem ehemaligen Geschäftsleiter eines vergleichbaren Unternehmens für 
die Beurteilung der Qualifikation nicht darauf ankommen, welche Geschäftsbereiche er mit wieviel Mit-
arbeitern vorher geführt hat). Auch sind die geforderten Angaben in der Praxis häufig schwer zu beschaf-
fen, wenn Tätigkeiten schon viele Jahre zurückliegen.  
 
Außerdem werden Angaben zu den Sprachkenntnissen verlangt. Hier sollte erläutert werden, welche 
Kenntnisse die Aufsicht für die verschiedenen Personengruppen verlangt, insbesondere ob fehlende 
Fremdsprachenkenntnisse durch die Einbindung von Übersetzern ausgeglichen werden können. 
 
Weiterhin sollte klargestellt werden, welche Nebentätigkeiten angegeben werden müssen. Es sollte eine 
Einschränkung auf neben- und ehrenamtliche Tätigkeiten bei Versicherungsunternehmen und anderen 
Finanzdienstleistungsunternehmen erfolgen. Angaben etwa zu Nebentätigkeiten in Vereinen oder zu 
politischen Mandaten etc. sind für die Prüfung nicht erforderlich.  

I.3.c. (2) Formular „Persönliche Erklärung 
mit Angabe zur Zuverlässigkeit“ 

Bei später eintretenden Veränderungen sollte es reichen, wenn die betroffene Person (Geschäftsleiter, 
Schlüsselfunktion, Aufsichtsratsmitglied etc.) die Gesellschaft schriftlich informiert. Die Meldung sollte 
nicht zwingend über das Formular erfolgen. Dies sollte klargestellt werden. 
 
Die Formulierung zur Berücksichtigung von eingestellten Strafverfahren ist als verunglückt anzusehen. Es 
bleibt unklar, was die Einstellung eines Strafverfahrens nach §§ 153, 153a StPO konkret mit der straf-
rechtlichen Unschuldsvermutung zu tun hat. 

I.4. Anzeigepflicht bei Ausscheiden Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, sollte klargestellt werden, dass das Unverzüglichkeitsgebot erst 
mit Ausscheiden aus dem Amt gilt. 
 
Die Verpflichtung zur Nennung der Gründe für das Ausscheiden ist im Gesetz nicht angelegt und sollte 
gestrichen werden. 

II.3. Interessenkonflikte Nur wesentliche dauerhafte Interessenkonflikte sollten als der Ausübung des Mandats entgegenstehend 
angesehen werden. Auch sollten Angehörigkeitsverhältnisse nicht per se zur Annahme von Interessen-
konflikten führen.  

II. 3 c. (3) a) Führungszeugnis In der Praxis gibt es allerdings Staaten, in denen Führungszeugnisse von einer öffentlichen Stelle zwar 
ausgestellt werden, jedoch nicht über den langen Zeitraum von zehn Jahren oder nicht, wenn kein aktu-
eller Wohnsitz in dem betreffenden Land mehr besteht und/oder der Kandidat dort keine Staatsbürger-
schaft hat. Ferner kann es für die Beibringung Hindernisse geben, die nicht rechtlicher Natur sind. Wir 
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schlagen daher folgende Änderung vor: 

„Etwaige rechtliche Hindernisse für eine Beibringung sind dem jeweiligen Fachreferat der Bundesan-
stalt substantiiert darzulegen. 

In Staaten, in denen ein Führungszeugnis von einer öffentlichen Stelle nicht ausgestellt wird oder ein 
solches nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten beizubringen ist, darf es nicht durch ande-
re Unterlagen wie etwa eine Selbstauskunft ersetzt werden.“ 

II. 5 Geschlechterquoten Die Hinweise auf die gesetzlichen Geschlechterquoten und Zielgrößen stehen in keinem Zusammenhang 
mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit und sollten 
gestrichen werden – zumal sie die Rechtslage nur unzureichend darlegen. Die gesetzlichen Anforderun-
gen sind unabhängig davon zu erfüllen, ob in den Merkblättern darauf Bezug genommen wird.  
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II. Anmerkungen zum Merkblatt für Geschäftsleiter: 

 

 
Fundstelle 

 

 
Thema 

 

 
Anmerkung 

 

I. 1. / I. 2 d. Führungszeugnis / Registeraus-
zug 

Es ist unklar, was es bedeutet, dass für den Fall, dass ein offizieller Registerauszug derselben Person aus 
einem vorhergehenden Anzeigeverfahren herangezogen werden soll, dieser nicht älter als 12 Monate 
sein darf. Bedeutet dies, dass in diesen Fällen stets auf die Unterlagen verwiesen werden kann und es 
entbehrlich ist, ein Behördenführungszeugnis oder einen Gewerbezentralregisterauszug (nicht älter als 
drei Monate) vorzulegen? 

I. 2. b. Definition „erstmalige Bestel-
lung“ 

Der erste Satz zur Definition der erstmaligen Bestellung wirft Unklarheiten auf („[..] die der Bundesan-
stalt bisher nicht als Geschäftsleiter bekannt ist“). Bedeutet dies z.B., dass ein Geschäftsleiter, der von 
einem KWG-Unternehmen als Geschäftsleiter in ein VAG-Unternehmen wechselt, nicht zum anzeige-
pflichtigen Personenkreis zählt? 

I. 2. c. Wiederholte Bestellung Es sollte klargestellt werden, dass im Falle einer wiederholten Bestellung die Mehrfachmandate zwar 
genehmigungsbedürftig im Sinne von § 24 Abs. 3 Satz 2 VAG sind, aber ebenso wie die gesetzlichen 
Mandate nicht anzeigepflichtig nach § 47 Nr. 1 VAG. 

I. 5. Ressortverteilung Die Anforderung des früheren § 13d Nr. 2a VAG a. F., wonach der BaFin ein Geschäftsverteilungsplan des 
Vorstands zu übermitteln ist, wurde nicht in das neue VAG übernommen. Die BaFin führt nunmehr das 
allgemeine Frage- und Auskunftsrecht als Rechtsgrundlage an. Dies erscheint zu weitgehend. Die Anfor-
derung, einen Geschäftsverteilungsplan vorzulegen, sollte daher gestrichen werden. 

II. 1. b. Theoretische Kenntnisse  Im Hinblick auf die Bedeutung des Aktuariats für die Versicherungsunternehmen regen wir an, auch Stu-
dien- oder Lehrgänge mit mathematischen Inhalten in die Liste der Studien aufzunehmen, die als Nach-
weis theoretischer Kenntnisse dienen.  

II. 1. c. Kredit- und Kautionsversiche-
rung 

Die Anforderungen an Geschäftsleiter für die Sparte Kredit- und Kautionsversicherung sollten nicht hö-
her sein als in anderen Sparten. Anderenfalls würde das die Bestellung von Geschäftsleitern in diesem 
Bereich erheblich erschweren. Das zitierte Rundschreiben bezieht sich nicht auf alle Mitglieder der Ge-
schäftsleitung, sondern es genügt, wenn Spezialkenntnisse bei einem Geschäftsleiter vorliegen. Dies 
sollte klargestellt werden. 

II. 1. d. Abs. 5 Leitungserfahrung mit Regel- Es wäre wünschenswert, von der Regelvermutung nicht nur dann auszugehen, wenn eine Person in einer 
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vermutung des VAG Position leitend tätig war/ist, die hierarchisch unmittelbar unter der Ebene der Geschäftsleitung ange-
siedelt ist. Da in Abs. 1 klarstellt ist, dass auch die Lenkung größerer betrieblicher Organisationseinheiten 
als Leitungserfahrung zählen kann, sollte die Regelvermutung auch hierauf bezogen werden. 

III. 3. Definition „Zulassen“ Es sollten die allgemeinen Rechtsbegriffe verwendet werden. Der Begriff der „vorherigen Genehmigung“ 
ist rechtlich missverständlich (§ 184 BGB: Genehmigung ist die nachträgliche Zustimmung). Hier könnte 
man den Begriff „vorher zustimmen“ verwenden. 

III. 4. Mehrmarken Es bleibt unklar, warum die Weiterführung von bekannten Marken nach Zusammenschlüssen und Über-
nahmen abstrakt zu Interessenkonflikten führen soll. Die entsprechenden Ausführungen sollten gestri-
chen werden. 
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III. Anmerkungen zum Merkblatt für die Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen: 

 

 
Fundstelle 

 

 
Thema 

 
Anmerkung 

Einleitung, 
Abs. 6 

Hinweise auf Pflichten der Mit-
glieder von Verwaltungs- und 
Aufsichtsorganen 

Dieser Absatz sollte in der Einleitung gestrichen werden. Die Anforderungen an die Mitglieder von Ver-
waltungs- und Aufsichtsorganen werden in Ziff. II des Merkblatts beschrieben und sollten sich auf diesen 
Abschnitt des Merkblatts beschränken. Durch die Erwähnungen in der Einleitung wird nicht klar, ob diese 
Anforderungen zusätzlich zu Ziff. II gelten sollen und in welchem Verhältnis die Anforderungen zueinan-
der stehen. V.a. das Verhältnis von S. 3 zu Ziff. II Nr. 1 Absatz 1 ist unklar.  
 
Um zu gewährleisten, dass das Merkblatt tatsächlich einen maßvollen Umfang hat, sollte es sich auf die 
Anforderungen zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit und die diesbezüglichen Anzeigepflichten be-
schränken. Eine allgemeine Aufgabenbeschreibung ist insoweit nicht nötig (und wird in Ziff. III nochmals 
wiederholt). Auch sollte ggf. klar unterschieden werden, welche Aufgaben der Aufsichtsrat als Organ hat 
und welche Aufgaben ggf. die einzelnen Mitglieder. Nach dem Aktiengesetz und dem DCGK hat „der Auf-
sichtsrat“ „die Geschäftsführung“ / „den Vorstand“ zu überwachen und zu beraten (§ 111 Abs. 1 AktG, 
Ziff. 5.1.1. DCGK).  
 

I.1. Abs. 5 / II. 
Abs. 4 

Absichtsanzeige Für die Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen ist keine „Absichtsanzeige“ abzugeben, son-
dern nur eine Bestellungsanzeige. Das Merkblatt sollte insofern korrigiert werden. 

I. 1. c. (1) Lebenslauf Die Anforderungen im Hinblick auf die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind zu weitreichend. Für 
die Aufsichtsratsmitglieder sollte nicht – wie derzeit vorgesehen – derselbe Detaillierungsgrad wie für die 
Geschäftsleiter und Schlüsselfunktionen verlangt werden. In diesem Zusammenhang ist auch fraglich, 
was unter dem Begriff „Nebentätigkeiten“ verstanden werden soll. 

I. 5.  Übersicht Zusammensetzung Dies ist nicht erforderlich, da die BaFin bei Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder deren fachliche Eignung 
prüft und dabei die Kenntnisse der drei genannten Bereiche bereits einbezieht. 

I.5.b. / II.1. Kenntnisse im Gremium Die Anforderungen an die Kenntnisse im Gremium passen thematisch nicht unter Ziff. I, sondern sollten 
bei Bedarf unter Ziff. II behandelt werden. In diesem Fall sollte klarer dargelegt werden, welche Anforde-
rungen an den AR in seiner Gesamtheit gestellt werden und welche Anforderungen an das einzelne Mit-
glied.  
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Für die erforderlichen Versicherungskenntnisse sollte keine neue Begrifflichkeit der „Versicherungstech-
nik“ eingeführt werden, sondern es sollte auf die bereits im VAG oder den EU-Regelungen vorhandenen 
Begrifflichkeiten abgestellt werden. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, es werden darüber hin-
ausgehende Anforderungen aufgestellt.  

I. 5. c. § 100 Abs. 5 AktG Es wird auf Besonderheiten für kapitalmarktorientierte Unternehmen nach § 100 Abs. 5 AktG und das 
Erfordernis, das ein Mitglied des Aufsichtsrats unabhängiger Finanzexperte sein muss, verwiesen. Mit 
dem Abschlussprüferreformgesetz wurde dieses Erfordernis in § 100 Abs. 5 AktG allerdings gestrichen. 
Das Merkblatt ist daher entsprechend anzupassen. 

II.1.d. Fortbildung Es sollte klargestellt werden, dass auch unternehmensinterne Fortbildungen ausreichend sind. 
Die BaFin stellt selbst klar, dass die Anforderungen an die Fortbildung einzelfallbezogen sind. Die einzel-
ne Aufzählung, was die Fortbildung umfassen muss, passt dazu nicht und sollte gestrichen werden 
(oder dieser Satz klarer formuliert werden). 
 
Im Übrigen lässt sich argumentieren, dass der Besuch von Fortbildungen vor einer finalen Bestellung 
nicht sinnvoll ist (theoretisch könnte die HV gegen die Wahl des AR-Mitglieds stimmen).  
 

II. 5. Abs. 2 Darlegungspflicht gegenüber 
der BaFin, dass Geschlechter-
quoten eingehalten werden 

Die Einforderung dieser Angaben und die Feststellung, ob eine AR-Wahl nichtig ist, sollte gestrichen wer-
den.   

II.6. Mandatsbegrenzungen  Es sollte klargestellt werden, dass die AR-Mitglieder für die Anzeigen (neue Mandate) selbst verantwort-
lich sind.    

II. 6. e. Altmandate Die Vorgabe, dass Altmandate, die über die Höchstzahl gemäß § 24 Abs. 4 Satz 2 VAG hinausgehen, nicht 
abgebaut werden müssen und durch Wiederbestellung verlängert werden können, sollte dahingehend 
erweitert werden, dass auch neue Mandate angenommen werden können, wenn diese mit einem Alt-
mandat zusammen als ein Mandat angesehen werden können. 

III. Pflichten von Verwaltungs- und 
Aufsichtsorganen 

Das Merkblatt sollte sich zur Gewährleistung eines maßvollen Umfangs und entsprechend seines Titels 
nur mit den Anforderungen an die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit und den diesbezüglichen Anzei-
gepflichten beschäftigen. Ziff. III sollte deshalb gestrichen werden, zumal die darin enthaltenen Anforde-
rungen nur sehr rudimentär beschrieben werden. 
 
Soweit es um die notwendige Beteiligung des Aufsichtsrats zwischen den Sitzungen geht, regelt zudem 
bereits das Aktienrecht bereits abschließend die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats. 
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IV. Anmerkungen zum Merkblatt für die Schlüsselfunktionen: 

 

 
Fundstelle 

 

 
Thema 

 
Anmerkung 

Einleitung Frühere Merkblätter Bezüglich der Aufsichtsratsmitglieder und Geschäftsleiter hat die BaFin präzisiert, dass die neuen Merk-
blätter die derzeit gültigen Merkblätter von 2012 und 2013 ersetzen werden. Bezüglich der Schlüssel-
funktionen müsste ebenso präzisiert werden, dass das neue Merkblatt das vom 20.01.2016 („Anzeige 
gemäß § 47 Nr. 1 VAG von Verantwortlichen Personen für Schlüsselfunktionen/Schlüsselaufgaben“) er-
setzen wird.  

Einleitung Weitere Schlüsselaufgaben Nach Ansicht der BaFin gelten die aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die fachliche Eignung und Zuverläs-
sigkeit für die vier gesetzlich vorgeschriebenen Schlüsselfunktionen und eventuell vom Unternehmen 
identifizierte weitere Schlüsselaufgaben (Einführung Merkblatt Schlüsselfunktionen). Es sollte klargestellt 
werden, dass die Entscheidung für die etwaige Benennung weiterer Schlüsselaufgaben ausschließlich bei 
den Unternehmen liegt. 

I. 2. b. Separate Anzeige Ausgliede-
rung, zuständige Person beim 
Dienstleister 

Hier sollte geklärt werden, ob durch das Wort „separat“ lediglich klarstellend darauf hingewiesen werden 
soll, dass die bloße Anzeige der geplanten Ausgliederung und des Ausgliederungsbeauftragten nicht aus-
reichend ist, oder ob hierdurch auch die Pflicht begründet werden soll, zwei gesonderte Anzeigeschrei-
ben zu verfassen. 

In der Tabelle wird nicht hinreichend deutlich, dass die zuständige Person beim Dienstleister nicht anzei-
gepflichtig ist, sondern nur namentlich genannt werden muss. Auch wenn dies unter Punkt III. klargestellt 
wird, sollte die Tabelle insofern geändert werden. 

I. 3. c. (2) Persönliche Erklärung Die Formulierung „als Geschäftsleiter“ dürfte ein Redaktionsversehen darstellen und ist zu ändern. 

I. 4. Anzeige Ausscheiden Es sollte klargestellt werden, dass hier der Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Ausscheidens die Anzei-
gepflicht auslöst, es sich also nicht um eine Absichtsanzeige handelt. 
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II.1. a. VAG-Verweise Die Verweise auf das VAG sollten einheitlich gestaltet sein, d.h. „VAG“ anstelle „VAG 2016“. 

II. 5.  Erste Führungsebene unterhalb 
des Vorstands 

Verantwortlichen Personen für Schlüsselfunktionen sollen zwingend Teil der ersten Führungsebene un-
terhalb des Vorstands sein. Dies ist nicht richtig. Die verantwortlichen Personen müssen zwar eine Be-
richtslinie zum Vorstand haben; hierfür genügt aber eine fachliche Berichtslinie, so dass die verantwortli-
chen Personen auch Teil der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands sein können. Dies sollte 
klargestellt werden. Darüber hinaus kann in Auslagerungssachverhalten auch ein Vorstandsmitglied Aus-
gliederungsbeauftragter und damit verantwortliche Person für eine Schlüsselfunktion sein. 
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V.   Anmerkungen zu dem Formular „Persönliche Erklärung mit Angaben zur Zuverlässigkeit“ 

 

 

 
Fundstelle 

 

 
Thema 

 
Anmerkung 

5. Anzeige- und Prüfverfahren Die geforderten Angaben zu Anzeige- oder Prüfungsverfahren von Aufsichtsbehörden für den 
Finanzsektor im EWR hinsichtlich einer beruflichen Tätigkeit sind in der Praxis nach Jahren (z.B. 
bei Wechseln innerhalb der Versicherungsbranche) nicht mehr zu erbringen. Die Angaben soll-
ten daher nicht erforderlich sein.  

7. Mandatshöchstzahlberechnung Die Angaben zur Mandatshöchstzahlberechnung stellen eine erhebliche administrative Ver-
schärfung dar, die oftmals von der betreffenden Person alleine nicht geleistet werden kann. 

8. Bericht über Änderungen Die betreffende Person verpflichtet sich, persönlich über etwaige nachträglich auftretende Än-
derungen unverzüglich in Schriftform gegenüber der BaFin zu berichten. Dies steht im Wider-
spruch zu den im Übrigen von den Merkblättern teilweise weiteren geforderten Angaben.  

 


